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Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg,

n 35.
Verhandlungen

des Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſes zu Berlin
am 29. Januar 1848.

Der Marſchall zeigte der Verſammlung an, daß ihm
die Regierung 100 Stück Abdrucke des Finanz- Etats fur
1848 zur Kenntnißnahme und Vertheilung an die Mitglie-
der uberſandt habe.

Der Ausſchuß beendete die in der vorhergehenden Si-
tzung abgebrochene Berathung über die Frage, ob das
Recht der Standſchaft, der Befähigung zur Theilnahme an
Stimm- und Ehrenrechten in Gemeinden und Korporattio-
nen, das Patronats-, Jurisdiktions- und polizeiliche Ver
waltungsrecht nach Ablauf der Zeit, in welcher die Aus-
uübung der bürgerlichen Ehrenrechte durch richterliches Ur-
theil unterſagt war, ohne Weiteres und von Rechts wegen
wieder aufleben ſolle. Die Verhandlung gehört zu den
wichtigſten und bedeutungsvollſten, die bis jetzt in dem Aus
ſchuſſe vorgekommen ſind; wir nehmen ſogar keinen An-
ſtand, es auszuſprechen, daß ſich der Charakter der Ver-
ſammlung vorzugsweiſe in dieſem Theile der Verhandlun-
gen abſpiegelt. Drei Richtungen waren es, die ſich im
Verlaufe der Berathung uüber die Dreitheilung und uber
das Wiederaufleben der hochſten ſtaatsburgerlichen Ehre
deutlich herausſtellten und gegen einander eine dreifache po-
litiſch-ſtrafrechtliche Geiſterſchlacht auskämpften. Die eine
Fraktion ſehen wir durch die Mehrheit der Stimmen in
der Abtheilung, und hier vorzuglich durch den Freiherrn
von Mylius, Camphauſen und Graf Schwerin vertreten.
Sie vertheidigten das freiere Prinzip der rheiniſchen Straf-
geſetzgebung, welche fordert daß die hochſte politiſche Ehre,
die ſtaatsburgerliche Unbeſcholtenheit von der ſicherſten Ga-
rantie umgeben ſei, daher nur von den oberſten Gerichts
höfen abgeſprochen werden könne. Dieſem rheiniſchen Straf-
rechtsprinzip ſtand die Anſicht des Gouvernements und des
Entwurfs entgegen. Jn der Abſicht, die Standſchaft, als
die Spitze der ſtaatsbürg'rlichen Ehren, ſo rein und unge
truübt als möglich zu erhalten, ſollen auch die der höchſten
Ehren fur immer verluſtig ſein, welche von Untergerichten
zu Freiheitsſtrafen verurtheilt ſind. Die dritte Fraktion
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nahm unter ihrem Repraäſentanten, dem ſchleſiſchen Kredit
inſtituts- Direktor Freiherrn von Gaffron, eine vermittelnde
Stellung zwiſchen den beiden andern, doch mit bemerkbarer
Hinneigung zu dem Regierungsſyſtem, ein. Jede dieſer
Fraktionen ſtellte ihre beſten und kampfgewandteſten Talente
an ihre Spitze, und beinahe zwei volle Sitzungen hindurch
wurde in heißer Arbeit geſtritten. Um ſich des Jnhalts der
Frage deſto vollſtändiger bemächtigen zu kounnen, wurde das
Recht der Standſchaft von den übrigen bürgerlichen Prä
rogativen getrennt. Das Ergebniß der langwierigen und,
wie wir ſehen werden, ſogar bis zur Bitterkelt gereizten
Kampfes war die Entſcheidung der Verſammlung mit 54
gegen 40 Stimmen, daß das von irgend einem Gerichte
auf Zeit unterſagte Recht der Standſchaft von Rechts wegen
und ohne Weiteres nicht wieder aufleben ſolle. Nach die-
ſer Entſcheidung uber die Hauptfrage war es natuürlich, daß
die Verſammlung faſt einſtimmig das Wiederaufleben des
Patronats-, Jurisdiktions- und Polizeiverwatun gsrechts
verwarf.

Nachdem der Antrag der Abtheilung und ſomit ein
Bollwerk des rheiniſchen Strafrechts, darin beſtehend, daß
nur die Geſchworenen als das höochſte Gericht uüber das
höchſte politiſche Gut des Staatsbürgers zu erkennen ha-
ben, gefallen war, erklärte ſich die Verſammlung mit mehr
als zwei Drittel der Stimmen fur den Vorſchlag der ver
mittelnden Fraktion, deſſen Antragſteller der Abgeordnete
von Gaffron war. Der Vorſchlag lautete: „Nach Ab-
lauf der Zeit, in welcher die Ausubung der burgerlichen
Rechte unterſagt war, ſoll das Wiederaufleben der Stand
ſchaft und der Befähigung zur Theilnahme an Stimm-
und Ehrenrechten in Gemeinden und Korporationen von
dem Urtheil der Genoſſenſchaft nach landes-
herrlicher Beſtätigung (d. h. unter Vorbehalt landes
herrlicher Beſtätigung) abhängen Der Freiherr von
Gaffron motlvirte ſeinen Vorſchlag durch folgende Rede:

Jch kann dem Gutachten der Abtheilung und den mehr-
fachen in dieſer hohen Verſammlung bereits ausgeſprochenen
Anſichten, daß nach der zeitweiſen Aberkennung der burger
lichen Ehrenrechte ſofort auch die ſtändiſchen Rechte ohne Wei



teres und von Rechts wegen wieder aufleben, mich nicht an
ſchließen. Ich habe in dieſer Beziehung in der Minoritat der
Abtheilung geſtanden und erlaube mir, die Grunde fur meine
Meinung hier zu entwickeln. Jch betrachte die Ausubung der
ſtandiſchen Nechte als die Spitze, als die höchſte Bluthe des
Burgerthums. Jch gebe zu, daß die Wiederherſtellung in das
volle Burgerrecht nur dann eintritt, wenn auch die Ausuübung
der ſtändiſchen Rechte damit verbunden iſt. Jch ſtelle aber
die ſtändiſchen Rechte in eine höhere Kategorie, als andere
burgerliche Rechte. Wenn eine zeitweiſe Aberkennung der buür
gerlichen Ehre nach dem geſtrigen Beſchluſſe ſtattfinden ſoll, ſo
wird der Richter dazu befugt durch die Kennzeichen, durch den
Grad der unehrenhaften Geſinnung, welche das Verbrechen
oder Vergehen veranlaßte. Jch kann aber in dieſer zeitweiſen
Entziehung nur den Ausſpruch erkennen, daß mit Wiedererlan-
gung der allgemeinen bürgerlichen Ehre der Verurtheilte die
Befahigung erlangt hat, dieſe Rechte wieder zu erwerben. Mit
der National-Kokarde, als dem außeren Symbol der buürger-
lichen Ehre, wird ihm die Bahn wieder eroöffnet, die ihn be-
fahigt, durch ein ehrenhaftes Betragen das Vertrauen ſeiner
Mitburger und Standesgenoſſen wieder zu erwerben und in
jene höchſten Functionen der Burgerehre und ſelbſt in einzelne
ihm entzogene Ehrenvorzuge wieder einzutreten. Das Urtheil,
ob er in dieſes Stadium der Ehrenhaftigkeit wieder eingetreten
ſei, kann ich nicht dem Urtheil des Richters beimeſſen, ſondern
nur den Standesgenoſſen und der landesherrlichen Beſtaätigung
zu uüberlaſſen erachten. Die Stadte- Ordnung liefert uns da-
fur das praktiſche Beiſpiel. Mit der Wiedererlangung der
National-Kokarde tritt nicht ſofort der volle Wiedergenuß aller
burgerlichen Rechte ein, ſondern die Zuſtimmung der Mitbuür-
ger iſt nothwendig, um in deren volle Ausubung zu gelangen.
Was bei den ſtädtiſchen Verhaltniſſen Rechtens iſt, muß es
auch bei den ſtandiſchen ſein. Ein ahnliches Verhaltniß tritt
ein bei den Functionen der Patrimonial- Gerichtsbarkeit, des
Patronats und der PolizeiVerwaltung. Dieſe Rechte ſind
nicht nur ſubjektiver Natur, ſondern ſie hangen mit den Rech-
ten Dritter weſentlich zuſammen. Es ſind an ſie obrigkeitliche
Functionen geknupft, welche ſie gewiſſermaßen in die Kategorie
der Aemter ſtellen. Eben ſo wenig aber, wie Jemand, dem
die burgerliche Ehre durch Urtheilſpruch auf Zeit aberkannt iſt,
nach deren Ablauf ſofort in ſein Amt wieder eintritt, eben ſo
wenig kann er ſofort in ahnlichem Falle wieder in dieſe obrig-
keitlichen Functionen gelangen. Der Beſitzſtand, das Objekt,
an welches jene Rechte geknupft ſind, bleibt ſein Eigenthum,
aber die perſönliche Ausuübung derſelben wird ihm unterſagt
bleiben und durch einen Dritten erfolgen muſſen. Ein geehr-
tes Mitglied der Land Gemeinden von Schleſien hat uns
geſtern auf die praktiſchen Uebelſtaände aufmerkſam gemacht,
welche entſtehen wurden, wenn Jemand, dem die buürgerlichen
Ehrenrechte auf Zeit aberkannt worden ſind, ſofort wieder in
die Ausuübung dieſer Functionen trate, und in der That, wenn
ein Gutsherr, welcher wegen einer unehrenhaften Handlung
dieſe Rechte verloren hatte, nach Ablauf der Entziehungsfriſt
ſofort wieder in dieſelben eintraääte, ſo wurde das Rechts Ge-
fuhl und das ſittliche Gefuhl der Guts Jnſaſſen verletzt und
die Achtung vor der Obrigkeit in hohem Grade erſchuttert
werden. Nach meiner Anſicht wurde in dieſem Falle die per-
ſönliche Ausubung dieſer Rechte fur immer ruhen muſſen; da
ich mich aber bereits fur die Rehabilitation durch das Urtheil
der Standes- Genoſſen ausgeſprochen habe, ſo wurde auch in
dieſen Fallen, welche mit den ſtandiſchen Rechten im Zuſam-
menhange ſtehen, die Rehabilitirung von dem Urtheile der

Standes Genoſſen abhangig gemacht werden muſſen.

Das Beſcholtenheits Geſetz vom 23, Juli 1847 ſagt im
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S. 12, daß in den Fallen, wo die Ausübung der burgerlichen
Ehrenrechte durch richterliches Urtheil abgeſprochen wurde, nur
durch unmittelbare landesherrliche Entſchließung die ſtandiſchen
Rechte wieder verliehen werden ſollen, dagegen in dem Falle,
wo dieſe Rechte auf Antrag der Standes Genoſſen ruhen,
auch nur auf Antrag der Standes Genoſſen die Wiederherſtel
lung zulaſſig ſei, welcher alsdann zur Allerhöchſten Beſtatigung
vorgelegt wird. Es fragt ſich nun, ob dieſes in Folge der
Verhandlungen des Vereinigten Landtags vor wenigen Mona-
ten erlaſſene Geſetz meiner Anſicht hemmend entgegentritt. Da
aber fruüher nur auf immerwahrenden Verluſt der Ehrenrechte
erkannt wurde, nach unſerem Beſchluß aber die zeitweiſe Ab-
erkennung ſtattfinden folk, ſo durfte es vielleicht zulaſſig ſein,
wenn das Geſetz in dieſem Sinne eine Amplificirung erlitte.
Jn dieſer Vorausſetzung erlaube ich mir daher den Antrag zu
ſtellen, daß die Wiedereinſetzung in die ſtandiſchen Rechte nicht
ſofort und von Rechts wegen eintrete, ſondern nur auf Antrag
der Standesgenoſſen, unter Vorausſetzung der landesherrlichen
Beſtatigung.

Fur die Anſicht dieſes Redners erklärten ſich zum Theil
in längern Vorträgen die Abgeordneten v. Arnim, Graf
v. Zech-Burkersroda, Graf Renard, Fürſt W. von
Radziwill, Steinbeck und Prüfer.

Unter den Rednern, welche das im Sinne der rheini-
ſchen Strafgeſetzgebung abgegebene Gutachten der Abthei-
lung vertheidigten, leuchtet vor Allen der Freiherr von
Mylius hervor. Wir geben ſeine Rede unverkürzt:

Jndem ich das Wort nehme, um das Gutachten der Ab-
theilung zu vertreten, daß die Standſchaft, ſelbſt wenn nur
auf beſtimmte Zeit die Unterſagung der Ausuübung der buürger-
lichen Rechte ſtattgefunden, nach Ablauf der beſtimmten Friſt
von ſelbſt wieder aufleben muſſe, glaube ich, daß es erforder-
lich ſein wird auf den Geſichtspunkt wieder zuruckzukommen,
welcher vom Anfange der Debatte an von mir als maßgebend
bezeichnet ward nämlich auf den Begriff von Ehre und den
an ſie ſich anſchließenden Begriff der Ehrenſtrafen. Was nun
zunächſt den Begriff der allgemeinen Ehre betrifft, ſo ſehe ich,
mich anſchließend an das, was ich früher daruüber geſagt habe,
die Bedeutung dieſer Ehre in dem Bewußtſein des Einzelnen,
daß eine Rechtsgemeinſchaft und Rechtsgenoſſenſchaft unter den
im Staats Vereine Lebenden exiſtirt. Es findet dieſes Be-
wußtſein ſein aäußeres Anerkenntniß allerdings am zweckmaßig-
ſten in dem Rechte, die preußiſche National-Kokarde zu tra-
gen; es wird aber durch dieſes Zeichen, welches das Recht, die
Waffen zu tragen zur Vertheidigung des Vaterlandes, darſtellt,
zu gleicher Zeit die unbedingteſte Rechtsfaähigkeit fur jeden Ein
zelnen ausgeſprochen, daß er, im Vereine mit den Edelſten
und Beſten und an ihrer Seite, die höchſten politiſchen Rechte
und Ehrenamter zu erringen befugt iſt. Es gilt daher das
Recht, die preußiſche Kokarde zu tragen, am angemeſſenſten
als der Ausdruck der vollen buürgerlichen Ehre und der aus ihr
abgeleiteten Fahigkeit, den Beſitz aller ubrigen politiſchen
Rechte ſich zu erwerben. Was den Verluſt dieſer Fahigkeit
und daher den Verluſt des Rechtes, die Kokarde zu tragen,
für immer anbetrifft, ſo ſchließe ich mich der Meinung des
verehrten Abgeordneten aus Köln an, obgleich ich ſonſt nicht
ganz ſeine Anſichten theile, daß derſelbe nur ausgeſprochen
werden könne durch ein Urtheil der Genoſſen, indem nur die
Genoſſen daruüber zu urtheilen im Stande ſind, ob das Be-
wußtſein dieſer Gemeinſchaft von dem der beſtraft wird, durch
ſeine Handlungen ſelbſt geleugnet wird, wenn das Verbrechen,
das verubt worden, von der Schwere iſt, daß es ſich nicht
mehr damit vereinbart, die Möglichkeit zuzugeben, daß ein ge-

meinſchaftlich anerkannter Rechtsverband zwiſchen der Genoſ-



ſenſchaft und dem Verbrecher exiſtirt. Dann muß von der
Genoſſenſchaft anerkannt werden, daß ein ſolcher Bruch ſtatt
gefunden hat, es muß der Verluſt der bürgerlichen Ehre aus
geſprochen werden, welche die Unfahigkeit zum Erwerbe irgend
eines politiſchen Rechts im Staats Vereine fur immer zur
Folge hat. Eine ganz andere Bewandtniß hat es mit derjeni-
gen Ehre, um welche es ſich jetzt handelt, nämlich der beſon-
deren Ehre. Jch nenne es die beſondere Ehre, der Ausdrucks-
weiſe des Herrn Miniſters der Geſetzgebung mich anſchließend,
indem auch ich die Anerkennung der von ihm genannten Au-
toritaät des Juſtus Möſer theile und gerade den Ausdruck

beſondere Ehre hier für ganz bezeichnend und richtig halte.
Die einzelnen politiſchen Rechte ſind gewachſen auf dem Boden
der gemeinen Ehre, ſie verhalten ſich zu dieſer, wie der ein-
zelne Beſitz ſich verhält, der durch zufaällige Thatſachen erwor-
ben wird, zu der allgemeinen Rechtsfähigkeit. Wenn nun hier
nach zwei verſchiedene Begriffe von Ehre, exiſtiren, ſo wird
klar ſein, daß, wenn überhaupt Ehrenſtrafen ſtatuirt werden
ſollen, ihre Bedeutung nicht genau erkannt werden kann, als
wenn man ſie anſchließt an die vollſtandig von einander ge
trennten Begriffe von allgemeiner und beſonderer Ehre. Es
iſt der Verluſt der Rechtsfähigkeit, von dem es ſich hier han-
delt, als Ehrenſtrafe, derjenige Verluſt, von dem ich ſage,
daß er nur durch die Genoſſen oder das ſie darſtellende Ge-
ſchworenengericht ausgeſprochen werden könne. Es iſt dieſer
Verluſt ſehr wohl zu unterſcheiden von dem, was hier als
zweite Ehrenſtrafe eingeführt werden ſoll, nämlich von der Un-
terſagung der Ausuübung der bürgerlichen Ehrenrechte auf ge
wiſſe Zeit, indem dieſe zweite Strafe die Rechtsfahigkeit nicht
aufhebt, ſondern nur ſuspendirt und daher auch das aäußere
Kennzeichen derſelben nur auf beſtimmte Zeit nimmt. Das
Weſen der erſten Strafe beſteht in der Aufhebung der Rechts-
fähigkeit, das der zweiten darin, daß gewiſſe Beſitzhandlungen
demjenigen auf eine gewiſſe Zeit unterſagt werden, der durch
ſeine Handlungen ſich des Bruches mit der Rechts Gemein-
ſchaft, Rechtsgenoſſenſchaft zwar nicht ſchuldig gemacht hat,
der aber durch ſolche Handlungen mit dem Staate in Konflikt
getreten iſt, welcher daher beſtimmt: Durch aäußere Merkmale
ſollſt du in einer gewiſſen Friſt nicht an den Tag legen, daß
du Beſitzer biſt von ſolchen Rechten, welche nur auf Grund
der allgemeinen Rechtsfahigkeit haben erworben werden kon-
nen. Jch glaube, daß hierdurch anſchaulich wird, daß es ſich
bei den beiden Ehrenſtrafen, die wir durch unſere Antrage in
den Entwurf eingefuhrt haben, um weſentlich verſchiedene
Dinge handelt. Jch glaube, daß namentlich anſchaulich wird,
daß die zweite Ehrenſtrafe den Grund des Rechts auf keine
Weiſe beruhrt. Wenn das aber klar geworden, ſo iſt gerade
meines Erachtens auch ausgeſprochen, daß die Standſchaft,
die weſentlich auf dem Grunde der allgemeinen Rechtsfahigkeit
wurzelt und der weſentlichſte Ausfluß des Staatsburgerrechts
iſt, durch die Strafgewalt des Staates nicht weiter berührt
werden darf, als der Zweck der Strafe es erfordert, daß aber
der Zweck dieſer Strafe in allen Fallen, in welchen nicht der
Verluſt der Rechtsfahigkeit verwirkt iſt, nur auf die Aeußerung
des Beſitzes, nicht aber auf etwas Weiteres gerichtet iſt. Jch
glaube, daß dies nicht nur von der Standſchaft zu ſagen iſt,
ſondern auch von allen anderen politiſchen Rechten, die auf
dem Boden des gemeinen Rechtes gewachſen ſind, inſofern
nicht äußere Grunde vorliegen, die das nicht geſtatten. Solche
außere Grunde können vorhanden ſein, wo geſagt wird: Je-
mand, der durch die zweite Strafe getroffen iſt, ſoll nicht mehr
Beſitzer von Aemtern und Würden ſein, weil hier ein von dem
Staate zu gewahrendes Recht vorliegt; ſie liegen ferner vor
in dem Falle, den der Abgeordnete von Schleſien angeführt

j hat, wo es ſich um die Ausübung der Patrimotialgerichtsbar
keit und aähnliche Dinge handelt. Liegen ſolche aäußere Grunde
vor, ſo iſt es gerechtfertigt, daß man ſagt, es ſollen ſolche
Rechte nicht mehr geübt werden, weil die zweite Ehrenſtrafe
ihrer Friſt nach abgelaufen iſt. Wo aber ſolche äußere Gründe
keinesweges vorliegen, glaube ich, daß aus dem Weſen der
beiden Ehrenſtrafen, das ich jetzt entwickelt habe, aus ihrer
inneren Nothwendigkeit, wie ſie aus der Auffaſſung der poli
tiſchen Ehre folgt und aus dem Verhaltniß, in welchem ſie zu
einander ſtehen, mit Nothwendigkeit geſchloſſen werden muß,
daß das Recht der Standſchaft durch die zweite Ehrenſtrafe
nicht ausgeſchloſſen wird, eben ſo wenig wie das Staatsbur-
gerrecht und die allgemeine Rechtsfähigkeit, daß das erwahnte
Recht vielmehr, eben ſo wie der außere Ausdruck dieſer Rechts
faähigkeit, aus den in dem Weſen der Strafe liegenden Grun-
den auf die im Geſetz beſtimmte Zeit ſuspendirt bleiben, dann

aber J 52 Penu denſelben Grundſatzen bekannten ſich in ausfuhrlichern Reden v. Don lege die hege
Dittrich, Naumann, Sperling, Alnoch, Camp-
hauſen, Hüffer und vorzüglich Graf v. Schwerin,
deſſen Vortrag darum beſonders ausgezeichnet zu werden
verdient, daß er eine höchſt wichtige, aber von der Ver-
ſammlung gar nicht beachtete Seite dieſer Frage mit fol
genden inhaltsſchweren Worten beruhrte: Die Frage iſt
vielmehr politiſcher als ſtrafrechtlicher Natur, und
ich ſcheue mich nicht, es auszuſprechen Nach meiner Anſicht
beruht die Zukunft Preußens darauf, daß das
politiſche Recht als nothwendiger Ausfluß des
Staatsbürgerthums, als mit ihm identiſch be-
trachtet wird. Deshalb wünſche ich dieſes Recht
eben ſo behandelt, wie alle andern ſtaatsbürger-
lichen Rechte. Die Andeutung war nur kurz hingewor-
fen und der Sprecher führte ſie eben ſo wenig aus, als
ein anderer der Abgeordneten es wagte, die Debatte uber
die Makelfreiheit der Standſchaft von dem ſtrafrechtli-
chen Terrain heruber zu ziehen auf das polttiſche Gebiet,
wo das Standſchaftsrecht ſich mit dem Staatsbürgerthum
identificirt.

Die dritte Fraktion beſtand in den Vertheidigern des
Entwurfs, wie er aus den Händen der Regierung gekom-
men iſt. Folgende Redner erklärten ſich fur das Regie
rungsſyſtem: von Lilten-Echthauſen, der Vice-Mar-
ſchall von Rochow, von Uechtritz und der Juſttzminiſter
Uhden. Den Mangel an Zahl und Stärke der Redner-
talente erſetzte der Landtagskommiſſar durch hervor
ragende Redegewandtheit und durch einen hohen Grad par
lamentariſcher Geſchicklichkeit. Er bat um das Wort, als
die Verſammlung im Begriff ſtand, zur Abſtimmung uber-
zugehen. Jn demſelben Augenblicke machte der Abgeordnete
Camphauſen den Vorbehalt, den Mitgliedern muſſe das
Recht bleiben, dem Landtagskommiſſar noch antworten zu
dürfen. Von dem Vorbehalte machte denn auch Camp-
hauſen Gebrauch. Beider Reden geben wir im Folgenden:

Landtags Kommiſſar: Vor dem Schluſſe der De-
batte erlaube ich mir, das Wort zu erbitten, um den Stand-
punkt der Regierung zu der vorliegenden Frage vor der hohen
Verſammlung nochmals zu entwickeln.

Die Regierung hat wie bereits geſtern erwahnt, den jetzt
vorliegenden Vorſchlag beſonders aus der Rückſicht gemacht,
um die neue Ordnung unſeres Kriminalrechts möglichſt dem
ſeitherigen Zuſtande und den Wuünſchen der Rheinprovinz an-
zupaſſen. Zu dieſen letzteren gehört auch, daß die correctio-
nellen Gerichte der Regel nach nicht auf Entziehung der



Ehrenrechte fur immer möchten erkennen durfen; da es aber
eine nicht geringe Anzahl entehrender Verbrechen giebt, deren
Beſtrafung ohne die weſentlichſten Nachtheile, ja ohne faſt un-
ausfuhrbare neue Einrichtungen, den correctionellen Gerichten
nicht entzogen werden koönnte, und die gleichwohl nothwendig
den Verluſt der burgerlichen Ehre nach ſich ziehen muüſſen, ſo
ſchien nur der Ausweg ubrig zu bleiben, die Entziehung der
gemeinen burgerlichen Ehre auf Zeit in die Geſetzgebung einzu
ſchieben und dieſe in der Rheinprovinz den correctionellen Ge-
richten, in den alteren Provinzen den denſelben entſprechenden
Gerichten zuzuweiſen. Dabei hat aber die Regierung allerdings
als nothwendige Bedingung vorausgeſetzt, das diejenigen hoööhe-
ren Ehrenrechte, welche Jemand, der wegen eines entehrenden,
von ehrloſer Geſinnung zeugenden Verbrechens einmal rechts-
kräftig beſtraft iſt, nicht mehr ausuben kann, nicht auf Zeit,
ſondern auf immer aberkannt werden muüßten.

Die hohe Verſammlung hat durch ihre geſtrige Abſtim-
mung den Grundſatz zeitweiſer Entziehung der gemeinen bur-
gerlichen Ehre angenommen, die Abtheilung hat auch den
Grundſatz des Gouvernements anerkannt, daß dieſe zeitweiſe
Entziehung nicht auf alle höheren und ausnahmsweiſen Ehren-
rechte ausgedehnt werden durfe, und es hat in der heutigen
Sitzung der hohen Verſammlung gegen dieſe Diſtinction nur
ein einziger Einwand ſich erhoben; ich glaube daher auch in
dieſem Punkt das Einverſtäandniß der hohen Verſammlung an-
nehmen zu durfen. Jrre ich hierin nicht, ſo bleibt nur noch
in Beziehung auf die Granze zwiſchen gemeinen und höheren
Ehrenrechten eine Meinungsverſchiedenheit uübrig.

Ein geehrtes Mitglied der hohen Verſammlung hat geſtern
die Diſtinction dahin feſtgeſtellt: daß die Ehrenrechte, welche
von Rechts wegen beſeſſen werden, nur zeitweiſe aberkannt
werden konnten, wogegen diejenigen, welche nur kraft beſonderer
Verleihung beſeſſen wurden, auf immer aberkannt werden ſoll-
ten. Das Gouvernement hat einen etwas anderen Unterſchei-
dungsgrund angenommen, naämlich den, daß die gemeine oder
die allgemeine burgerliche Ehre, welche jedem Staatsbuürger
von Rechts wegen zuſteht, von der höheren bürgerlichen Ehre,
welche nur einzelnen Perſonen im Staate, ſei es durch bevor-
zugten Beſitz, ſei es durch Geburt oder durch beſondere Ver-
leihung, zugewieſen ſind, zu unterſcheiden ſei. Jch glaube nicht,
daß es darauf ankommen kann, in Beziehung auf dieſe Di-
ſtinction mich in theoretiſche Erlaäuterungen einzulaſſen, noch
auch die Theorie des geehrten Redners aus Pommern naher
zu kritiſiren, ſonſt wurde ich demſelben entgegnen konnen, daß
ſeine Diſtinction auf die von ihm unterſchiedenen Falle nicht
vollkommen paßt. Denn wenn derſelbe den Adel zu den be-
ſonderen burgerlichen Ehrenrechten zahlt, die fur immer aber-
kannt werden muüſſen, die Standſchaft aber zu den allgemei-
nen und daher nur auf Zeit abzuerkennenden, ſo kann ich nicht
zugeſtehen, daß in Beziehung auf das aufgeſtellte Kriterium
ein weſentlicher Unterſchied zwiſchen dem Adel und der Stand-
ſchaft beſtehe. Der Adel wird der Regel nach nicht verliehen,
ſondern er iſt fur die Meiſten ein durch die Geburt ererbtes
Recht; eben ſo iſt es mit der Standſchaft; auch dieſe wird in
der Regel nicht verliehen, ſie iſt häufiger an den Beſitz ge-
knupft den man durch Erbſchaft uberkommt, wie den Adel.
Zwiſchen beiden beſteht alſo eine Konnexitat, welche nach der
Diſtinction des geehrten Mitgliedes aus Pommern beide in
eine Kategorie ſtellen zu muſſen ſcheint. Doch glaube ich nicht,
daß es weiter fuhrt, dieſe Diſtinctionen und ihre Grunde theoretiſch
zu unterſuchen. Zwar iſt von einem anderen geehrten Redner
aus der Provinz Brandenburg angefuhrt worden, die Frage,
um die es ſich handle, ſei mehr eine theoretiſche als eine prak-

Jch muß dies inſofern zugeſtehen, als es unſtreitigtiſche.
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richtig iſt, daß die Falle, um die es ſich hier handelt, gewiß zu
den ſehr ſeltenen gehoören, ſelten praktiſch werden. Wenn ich
aber geſtern geäußert, daß es nöthig ſei, mehr den praktiſchen,
als den theoretiſchen Standpunkt herauszuheben, ſo glaube
auch ich inſofern Recht zu haben, als es nicht darauf ankommt,
zu unterſuchen, ob dieſe oder jene Unterſcheidung ſich als logiſch
richtiger darſtelle, ſondern vielmehr darauf, uns die Folgen zu
vergegenwartigen, welche aus der Entſcheidung uber die Frage
hervorgehen werden. Sehe ich hierauf, ſo reduzirt ſich die Dis
kuſſion auf die Frage: ſoll Jemand, der wegen Betrugs, Dieb-
ſtahls, Wuchers oder eines ahnlichen, von gemeiner Geſinnung
zeugenden Verbrechens durch ein Gericht rechtskraftig verur
theilt iſt, und dem als nothwendige Folge dieſes Urtheils die
Ausuübung der allgemeinen bürgerlichen Ehrenrechte auf Zeit
entzogen worden, ſoll eine Perſon dieſer Art die nebenbei fur
immer des Adels, der Aemter und der Orden verluſtig erklärt
iſt, unmittelbar nach dem Verlaufe des fur die allgemeine Ent
ehrung geſehzten Zeitraums befugt ſein, ohne Weiteres in der

eitte ſtandiſcher Körperſchaften ja in dieſer hohen Verſamm-
lung Platz zu nehmen

(Viele Stimmen: Nein! nein!)
Ja, meine Herren! darum handelt es ſich. Es iſt zwar her
vorgehoben, daß der Rehabilitirung noch eine neue Wahl hin
zutreten muſſe, es iſt dies aber nicht fur alle Falle nöthig; die
Strafe kann innerhalb der ſechsjahrigen Wahlperiode erloſchen,
und es ſitzen in den ſtandiſchen Körperſchaften auch Mitglieder,
welche nicht gewählt ſind und auf welche das Geſetz gleichwohl
paßt. Mag auch unter den im Allgemeinen ſeltenen Fallen
der vorausgeſetzte kaum in einem Jahrhundert einmal vorkom-
men, ſo müſſen doch, wenn es ſich einmal um Moöglichkeiten
handelt, dieſe alle ins Auge gefaßt werden. Es bleibt daher
richtig, daß nach dem Grundſatze, welchen die Majorität der
Abtheilung angenommen hat, Jemand, welcher wegen Dieb-
ſtahls, Betrugs, Wuchers oder ahnlicher entehrender Verbrechen
verurtheilt iſt, nach einer gewiſſen Zeit, wenn er Standemit-
glied aus eigenem Rechte, oder wenn wahrend der Strafzeit
ſeine ſechsjahrige Wahlperiode noch nicht abgelaufen iſt, befugt
ſein wurde, ohne Weiteres ſeinen ſtandiſchen Sitz wieder ein
zunehmen. Es fragt ſich, meine Herren ob Sie durch einen
ſolchen Beſchluß ſich ehren wurden oder nicht; ich fur meine
Perſon bin der Meinung, daß ein ſolcher Beſchluß
das ſtändiſche Jnſtitut in der Monarchie nicht he-
ben, ſondern jedenfalls herabwürdigen würde.

Es iſt allerdings hervorgehoben, daß ja eine Korrektivmaß-
regel in dem Beſcholtenheitsgeſetz ſelbſt vorhanden ſei. Dies
iſt vollkommen richtig; es würde, wenn ein ſolches Subjekt in
die Verſammlung einträate, Jemand aufſtehen und es als be-
ſcholten bezeichnen können, und es würden ſich dann in jenem
Geſetze die Mittel und Wege finden, daſſelbe zu entfernen.
Aber ich frage Sie, meine Herren, wurde dies ein Vorzug der
gegenwärtigen Geſetzgebung ſein, wenn wir den Fehler wiſſent
lich begingen, erſt auf ein anderes Geſetz verweiſen zu muſſen,
um das herbeizufuühren, was nothwendig geſchehen muß wurde
nicht eine ſolche mit Bewußtſein begangene Omiſſion ein Feh
ler ſein? Jſt es nicht beſſer, einen kurzen einfachen Weg fur
eine nothwendige Sache zu bezeichnen, als einen weitlauftigen
komplicirten?

Es iſt ferner von einem geehrten Mitgliede hervorgehoben,
daß man das ſtandiſche Jnſtitut heben wurde, wenn der Ver-
luſt der Standſchaft nur von einem höheren Richter ausgeſpro-
chen werden könne, nicht von dem Unter Richter. Ja, wenn
es ſich darum handelte, daß der Richter das Recht der Stand-
ſchaft aberkennen ſollte, ſo möchte dies richtig ſein, darum aber
handelt es fich nicht, ſondern vielmehr darum, daß der Richter
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Jemanden fur einen Betruger, fur einen Dieb, fur einen
Wucherer erklart, und daß der wegen ſolcher Verbrechen Ver-
urtheilte die Standſchaft ipso jure verliert. Nicht auf den
Verluſt der Standſchaft iſt der Richterſpruch gerichtet, ſondern
auf das entehrende Verbrechen; dies Verbrechen aber zieht den
Verluſt der Standſchaft ipso jure nach ſich. Wie ſoll da in
dem Vorſchlage der Abtheilung noch eine Hebung des ſtandi-
ſchen Jnſtituts gefunden werden koönnen?

Aber, meine Herren! ich gehe weiter, indem ich behaupte,
daß nicht allein die ſtändiſchen Corporationen ſelbſt, ſondern die
ganze Nation dem Vorſchlage ihren Beifall verſagen wurde.
Jch glaube die Stimmung des Volkes hinlaänglich zu kennen,
um anzunehmen, daß es einen zu hohen Begriff und eine zu
hohe Meinung von ſeinen ſtandiſchen Vertretern hat, als daß
es wuünſchen ſollte, die Möglichkeit herbeizufuühren, in der be-
zeichneten Weiſe beſcholtene Perſonen in Jhren Reihen zu
ſehen. Es hat zwar geſtern ein geehrtes. Mitglied der hohen
Verſammlung aus der Rheinprovinz unter allgemeiner Aner-
kennung der Ehrenhaftigkeit des deutſchen Volkes, wenn ich
richtig verſtanden habe, zu beweiſen .geſucht, daß es doch eine
gewiſſe Vorliebe fur Diebe und Räuber beſitze.

(Abgeordn. Camphauſen: Nein! nein!)
Jch wenigſtens habe ſeinen Worten keinen anderen Sinn un-
terlegen können. Seiner individuellen Anſicht kann ich durch-
aus nicht entgegentreten, aber was ſeine Beiſpiele betrifft, ſo
muß ich bekennen, daß ſie fur mich nicht die mindeſte bewei-
ſende Kraft haben. Er hat ſich auf den allgemeinen Beifall
berufen, welchen Schiller's Raäuber gefunden hatten und noch
bis auf den heutigen Tag finden. Jch fur meinen Theil habe
in meiner Jugend auch fur des großen Dichters großes Werk
geſchwarmt, ohne daß ich mich deshalb zu Räaubern hingezogen
gefuhlt hatte. Nein! dieſes Gefallen erklart ſich nur daraus,
daß es fur das menſchliche Herz etwas Erhebendes hat, auch
in dem Rauber, in dem tief gefallenen Verbrecher die edelſten
Regungen des Menſchen nicht erſtorben, vielmehr in ſchönen
Zugen hervortreten zu ſehen.

Der geehrte Deputirte hat ſich ferner darauf berufen, daß
die Rauber- und Diebesgeſchichten in den Leihbibliotheken auf
den zerleſenſten Blattern zu finden waren. Fuür mich wurde
dieſe mir uübrigens unbekannte Thatſache nur dann etwas be-
weiſen können, wenn man annehmen duürfte, daß man das Ur-
theil des Volkes aus demjenigen Theile deſſelben zu abſtrahiren
habe, welcher ſeine Zeit mit der Lekture aus Leihbibliotheken
vergeudet. Die Regierung, glaube ich, muß ihre Beurtheilung
der Volks Anſicht in einer anderen Sphaäre ſuchen, darum ha-
ben die Beiſpiele des geehrten Deputirten meine Anſicht nicht
im mindeſten erſchuttert, daß das deutſche Volk in Bezie-
hung auf die Verbrechen, um welche es ſich hier vorzugsweiſe,
ja faſt allein handelt ſehr ſtrenge Begriffe von Ehrenhaftig-
keit hat.

Der geehrte Deputirte aus der Rheinprovinz hat außer-
dem noch angefuhrt, daß gewiſſe Verbrechen in jene Kategorie
fallen könnten, bei denen es hart waäre, die Aberkennung der
Ehre fur immer auszuſprechen, er hat, ſo viel ich mich erin-
nere, nur ein Beiſpiel angefuhrt, namlich die wiſſentliche Ver
pfandung einer fremden Sache. Ob man ſich einen ſolchen
Fall mit der vollen Ehrenhaftigkeit verbunden denken koöoönne,
laſſe ich dahingeſtellt ſein; wäre es anzunehmen, ſo wurde es
nichts Anderes beweiſen, als den weltbekannten Satz, daß es
überhaupt keine Regel ohne Ausnahme giebt.

Doch ich komme zurück auf meine Aufgabe, den Stand-
punkt der Regierung zu bezeichnen. Die Regierung hat, ich
wiederhole es, dieſen Vorſchlag in dem vollen Bewußtſein ge
macht, daß es unzuläſſig ſei, die Entziehung der höheren Ehren-

fuügen.

rechte, namentlich des Rechtes der Standſchaft, auf Zeit bei
Verbrechen zu geſtatten, die von einer ehrloſen Geſinnung zeu
gen und deshalb nach dem Geſetz den Verluſt der bürgerlichen
Ehre nothwendig nach ſich ziehen. Sie hat dieſen Vorſchlag
mit voller Ueberzeugung gemacht und wüürde, wie ich
glaube, weit eher ihren ganzen Vorſchlag zuruck-
ziehen, als zugeſtehen, daß die Standſchaft Lkines
der bürgerlichen Ehre verluſtig Erklärten ipso
Jjure wieder aufleben konnte. Was den Vorſchlag
eines geehrten Deputirten aus Schleſien betrifft, die Stand
ſchaft auf den Antrag der Genoſſenſchaft unter Vor-
behalt der Allerhöchſten Beſtätigung Sr. Majeſtät
revivisciren zu laſſen, ſo würde er von dem im g. 12
des Beſcholtenheitsgeſetzes bezeichneten Verfahren nur ſehr we-
nig abweichen, und es wurde nur einer geringen Modi-
fication jenes Geſetzes bedürfen. Wenn die hohe
Verſammlung ſich dafur ausſprechen wird, ſo
glaube ich nicht, daß der Vorſchlag von Seiten der
Regierung Widerſtand finden möchte, um ſo we-
niger, als nicht leicht eine Corporation von dem
ihr zu gewährenden Rechte jemals Gebrauch
machen dürfte.

Abgeordn. Camphauſen: Der Herr Landtags Kom-
miſſarius hat mir geſtern vorgeworfen, daß ich nicht zur Sache
geſprochen und heute wirft er mir vor daß ich die deutſche
Nation einer Vorliebe fur den Diebſtahl beſchuldigt habe.
Das Letztere beruht auf einem Mißverſtandniſſe, und der Herr
LandtagsKommiſſarius wird ſich ſelbſt davon uberzeugen, wenn
er kunftig nachleſen wird, was er jetzt geſprochen hat; er wird
alsdann finden, daß gerade das hat von mir bewieſen werden
ſollen, was nach ſeiner eigenen Aeußerung durch meine Anfuüh-
rungen bewieſen werden konnte. Jm Uebrigen muß ich dieſe
Art der Kampffuhrung der Beurtheilung der Verſammlung
uüberlaſſen. Jm Allgemeinen habe ich behauptet, daß der
Entwurf ein Prinzip aufſtelle und dieſes Prinzip
nicht durchgeführt habe; daß er dieſes Prinzip
nicht durchfuühren könne, und daß er dieſes Prin-
zip nicht durchfuühren werde. Das habe ich bewieſen,
und es iſt nicht widerlegt worden ich kann mich deshalb hin-
ſichtlich der uuobrigen Grunde, die heute noch vorgekommen ſind,
auf Weniges beſchranken. Es iſt nicht als eine allgemeine
Nothwendigkeit oder als Erforderniß aufgeſtellt worden, daß
eine Provocation auf ein anderes Geſetz nöthig werde, wenn
ein Ausſchluß aus der Standſchaft erfolgen ſolle; die Haupt-
frage, um welche die Verhandlung ſich bewegte, war die, wer
das Recht haben ſoll, auszuſchließen. Wenn angefuührt worden,
daß nur ein Einwand gegen die Diſtinction des Gouvernements
zwiſchen gewöhnlichen Ehrenrechten und Ausnahme -Ehrenrech-
ten erhoben worden ſei, ſo war dieſer Einwand ſo ſchlagend,
daß es vollkommen uberfluſſig iſt, noch einen anderen hinzuzu-

Es handelt ſich, meine Herren, nicht von dem Rechte,
die National-Kokarde zu tragen die NationalKokarde iſt nur
ein Symbol, ſie iſt das Zeichen, daß ich ein Staatsbürger bin.
Man muß aber nicht hinterher ſagen: Du darfſt die Natio-
nal-Kokarde tragen, aber du biſt kein Staatsbuürger, du haſt
kein Staatsburgerrecht. Es iſt häufig ein Mittel in der Be-
weisfuhrung Beiſpiele, welche hier eine Meinung anfuühren
ließen, aus den höchſten Regionen, aus den extremſten Fallen
zu nehmen, und darin liegt ein Uebel fur die heutige Debatte,
indem man ſehr wenig von dem Rechte der Wahl, aber ſehr
häufig von den Gewahlten, von den in unſerer Verſammlung
Sitzenden oder zu ſitzen Berufenen geſprochen hat, wenn von
dem Rechte der Standſchaft die Rede war. Man hat geſagt,

es ſei mehr ein theoretiſcher als praktiſcher Unterſchied, weil die



Wahl nicht auf einen früher Verurtheilten fallen werde. Jch
ſchließe mich dem an, glaube aber, daß eben deshalb nicht das
Erforderniß vorliege, den fruüher Verurtheilten von der Theil-
nahme an der Wahl und am Gemeinderechte auf immer aus-
zuſchließen. Es wird gefordert und man regt damit die ach-
tungswertheſten Gefühle an, es müſſe kein Hauch die Ehre
desjenigen beruhren, der nun einmal Mitglied werden koönne,
oder auch derjenigen Hunderttauſende, welche das Recht haben,
an der Wahl Theil zu nehmen. Meine Herren, dann iſt aber
auch iu Anſpruch zu nehmen, daß kein Hauch denjenigen be
ruühre, der vor Gericht das Recht hat, Zeugniß wider mich ab-
zulegen und mich der Ehre verluſtig zu machen, dann iſt aber
auch in Anſpruch zu nehmen, daß kein Hauch denjenigen be
ruühre, der auf der Geſchwornenbank über Leben und Tod ſeiner
Mitbürger richtet. Darum ſtimme ich dem letzten Satze des
Herrn Landtags Kommiſſarius bei. Ja, die Regierung
möge den ganzen Vorſchlag zurücknehmen. Er ent-
hält nichts. Das Weſentliche ſchließt er aus, und
was er enthält, widerſpricht ſich ſelbſt. Wenn man
die National-Kokarde tragen, das Staatsbuürgerrecht haben ſoll,
ſo muß man es auch wirklich haben. Daß die beſtehende
Geſetzgebung durch den Antrag der Abtheilung nicht alterirt
wird, glaube ich geſtern nachgewieſen zu haben, und ich glaube
heute nicht widerlegt worden zu ſein. Jch behalte mir vor,
darauf zuruckzukommen, wenn die Behauptung nochmals auf-
geſtellt werden ſollte.

Zu Schluß der Debatte legte der Abgeordnete von
Saucken-Julienfelde folgenden Proteſt ein und der
Kommiſſar gab ſeine Erklärung.

Abgeordn. von Saucken Julienfelde: Der Herr
Landtags Kammiſſarius hat wenn ich ihn recht verſtanden
habe ſich dahin geaußert: „daß, wenn der Beſchluß fur die
Wiederauflebung der Standſchaft gefaßt werden ſollte, dies eine
Herabwurdigung der hohen Verſammlung ſein und als ſolche
auch außerhalb derſelben anerkannt werden wuürde.“

Jch proteſtire feierlichſt gegen dieſe Erklarung; ich beſtreite
auf das entſchiedenſte, daß dem Königlichen Kommiſſar das
Recht zuſteht, eine ſolche Erklärung auszuſprechen, und ich pro-
teſtire endlich ſelbſt gegen die Möglichkeit, als könne dieſe Ver
ſammlung ſich durch eine Abſtimmung herabwuärdigen, ſie falle,
wie ſie wolle.

Jch erſuche den Herrn Landtags Kommiſſarius um eine
nähere Erklaärung.

Landtags Kommiſſar: Jch habe in dieſer Angele-
genheit mit einiger Bewegung geſprochen und bin daher nicht
im Stande, fur jedes Wort einzuſtehen, welches mir entfallen
iſt. Sollte ich aber den von dem geehrten Deputirten aus
Preußen hervorgehobenen Ausdruck gebraucht haben, ſo kann
ich mit Beſtimmtheit erklaären, daß ich nichts Anderes habe
ausdrücken wollen, als daß nach meiner Anſicht in dem bezeich-
neten Beſchluſſe nicht eine Steigerung, ſondern eine Minderung
der ſtändiſchen Ehre liegen wurde.

Jn einer der frühern Sitzungen hatte die Verſamm-
lung beſchloſſen, die Paragraphen des Entwurfs 20 25,
welche uüber den Verluſt der Ehrenrechte handeln, auszu-
ſetzen bis ſie ſich mit der Regierung ber das Prinzip der
Dreitheilung verſtändigt haben wurde. Nachdem dies durch
die letzten Verhandlungen geſchehen, wurden die Paragra-
phen zur Eroörterung gebracht.

20. Der Verluſt der Ehrenrechte umfaßt: Das
Recht die Nationalkokarde zu tragen, ingleichen die beſon-
dern Ehrenvorzüze, welche der Angeſchuldizte beſitzt, ſowie
die Fähigkeit, ſolche beſondere Ehrenvorzuze zu erwerben.
Unter den beſondern Ehrenvorzugen ſind zu verſtehen: der
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Adel, die öffentlichen Aemter, Wuürden und Titel, die
Theilnahme an Stimm- und Ehrenrechten in Gemeinden
und Korporationen, die Befugniß zur Ausubung des Pa-
tronats, der Gerichtsbarkeit und der Poltizeiverwaltung, der
Beſitz inländiſcher und ausländiſcher Orden und Ehren-
zeichen.

Die Abtheilung hatte vorgeſchlagen, „bürgerliche Ehre“
ſtatt »Ehrenrechtes zu ſetzen und die Verſammlung wie die
Regierung, die in der Aenderung nur eine Faſſungsſache
ſah, erklärte ſich damit nach einer kurzen Debatte einver-
ſtanden. Nur das verdient bemerkt zu werden, daß der
Abg. Graf von Galen verlangte, der Adel durfe nicht
anders als wie bisher durch landesherrliche Beſtätigung ab
erkannt werden, und daß der Abg. Huüffer darauf antrug,
der Adel ſolle gar nicht unter die Ehrenrechte gezählt wer
den, die aberkannt wurden, und zwar weil darin eine Ver
letzung fur den Burgerſtand, der als Strafſektion fur ent
ehrte Adelige erſcheine, und eine Ungerechtigkeit fur den
Adel liege, indem fur ihn eine Strafe geſchaffen werde, die
fur die ubrigen Staatsburger nicht vorhanden ſei. Den
Vorſchlag des Grafen Galen fertigte gebuührend von Ro
chow ab, und der Antrag Hüffers blieb abſolut ohne Un-
terſtutzung.

H. 21. Neben der Zuchthausſtrafe und der Kaſſa-
tion iſt der Verluſt der Ehrenrechte im Urtheile nicht be-
ſonders auszuſprechen. Neben allen andern Strafen kann
auf den Verluſt der Ehrenrechte nur wegen ſolcher Verbre-
chen erkannt werden, bei welchen die Geſetze dieſes beſon
ders vorſchreiben. Jn dem Urtheile iſt alsdann dieſer Ver
luſt nur im Allgemeinen, ohne Aufzählung der einzelnen
Ehrenrechte auszuſprechen. Jnwiefern außer dem Falle
einer richterlichen Berurtheilung der Verluſt der Stand-
ſchaft, ſo wie der Theilnahme an Stimm- und Ehrenrech-
ten in Gemeinden und Korporationen, und der Befugniß
zur Ausubung des Patronats, der Gerichtsbarkeit und der
Polizeiverwaltung eintreten kann, iſt nach den daruüber be-
ſtehenden beſondern Vorſchriften, namentlich nach den
Städte- und Landgemeinde-Ordnungen zu beurtheilen

Die Abtheilung ſchlug vor, ſtatt des Satzes: Neben
allen andern Strafen u. ſ. w. die folgende Faſſung: »Auf
den Verluſt der bürgerlichen Ehre kann nur bei ſchweren
Verbrechen erkannt werden und nur in den Faällen, in wel
chen es die Geſetze beſonders vorſchreiben. Auf zeitweiſe
Entziehung der bürgerlichen Ehre kann wegen ſchwerer Ver
brechen, ſo wie wegen Verbrechen und Vergehen erkannt
werden, jedoch ebenfalls nur in den Fallen, in welchen die
Geſetze es vorſchreiben.

Die Verſammlung gab dem Gutachten ihre Zuſtim-
mung, nur wurde der Ausdruck Kaſſation beanſtandet,
und die Regierungskommiſſare räumten ein, daß dies Sache
der Faſſung ſei, d. h. die Erwähnung der Kaſſation nicht
hierher gehoöre.

9. 22. 2 ſt ein preußiſcher Unterthan im Auslande
wegen eines Verbrechens beſtraft worden, welches nach
preußiſchen Geſetzen den Verluſt der Ehrenrechte nach ſich
zieht, ſo ſoll ein neues Strafverfahren vor den preußiſchen
Gerichten eingeleitet und von dieſem nach Befinden der
Verluſt der Ehrenrechte ausgeſprochen werden.

Es wurde beantragt und genehmigt, daß der Para-
graph fakultativ gefaßt und den Beſtimmungen uber Ent-
ziehung der bürgerlichen Rechte gemäß geändert werde.

9. 23. Die Amtsentſetzung hat den Verluſt aller von
dem Verurtheilten 'bekleideten Aemter und der damit ver
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bundenen Rechte zur Folge. Die Kaſſation zieht außerdem
den Verluſt der Ehrenrechte nach ſich.

Ein Antrag, den letzten Satz aus dem Geſetze zu ent
fernen, fand nur geringe Unterſtutzung-

6. 24. Wenn wegen irgend eines von einem Beam-
ten begangenen Verbrechens auf den Verluſt der Ehren-
rechte oder auf Zuchthaus erkannt wird, ſo iſt die Kaſſa-
tion die nothwendige Folge eines ſolchen Erkenntniſſes. Die
Amtsentſetzung iſt eine nothwendige Folge einer
jeden andern Freiheitsſtrafe von einjähriger
oder längerer Dauer.“

Die Abtheilung trug auf Wegfall der hier unterſtriche-

J n r
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nen Worte an und die Verſammlung ſtimmte mit mehr als
zwei Drittel ihr bei, obgleich die Regierungsorgane angele
gentlichſt verſuchten, den Entwurf zu retten.

9. 25. „Jn denjenigen Fällen, in welchen das Geſetz
die Wahl läßt zwiſchen Kaſſation und Amtsentſetzung, iſt
auf Kaſſation zu erkennen, wenn aus den beſondern Um
ſtanden der That hervorgeht, daß das Verbrechen mit Ver
leugnung des Ehrgefuhls begangen worden iſt.

Der Paragraph wurde unter dem Vorbehalte ange
nommen, daß es zuläſſig bleibe, bei jedem Verbrechen zu
erwägen, ob der Unterſchied zwiſchen Kaſſation jund Amts-
entſetzung feſtgehalten ſei.

r vo V en J du rma eeeeneeeeeeeeecceeenneeee,
Bekanntmachungen. Verkauf eines Wohnhauſes

in Merſeburg.
Dankſagung.

Nachdem ich bereits 3 Jahre hindurch
Nachverzeichnete Briefe ſind an die de

ſignirten Empfänger nicht zu beſtellen gewe
ſen und deshalb zurückgeſchickt worden. Die
Abſender werden zur ſchleunigen Abholung
und Auslöſung hiermit aufgefordert.

1) An den Tiſchlermeiſter Heuſinger
in Mühlhauſen. 2) An Hrn. Klau-
mann in Coblenz. 3) An Dewoiſelle
Borkhardt in Goldſchau. 4) An
Frau v. Graßeburg in Dresden. 5)
An das Stadt- Theater in Hamburg.

6) An den Krämpelmeiſter Herrklotz in
Zwickau. 7) An den Seilermeiſter Non-
nig in Bernſtadt. 8) An den Handarbei-
ter Karſten in Coethen. 9) An Hrn.
Dr. Hennig in Berlin. 10) An Hrn.
H. Nevin in Halle.

Halle, den 8. Februar 1848.
Königl. Ober-Poſt-Amt.

Göſchel.

Ackerverpachtung.
Am 3. März d. J. früh 8 Uhr ſollen

allhier die zum vormals von Lehmann-
ſchen, jetzt Dr. Lohmeierſchen Allodial-
Rittergute Gutenberg gehörigen, und am
1. October 1848 pachtlos werdenden Län-
dereien, circa 300 Morgen, in einzelnen
Stücken von 2 bis 5 Morgen Größe öf-
fentlich meiſtbietend unter den im Termine
näher bekannt zu machenden vortheilhaften
Bedingungen, welche jedoch auch ſchon frü-
her bei dem Unterzeichneten, bei den Schul-
zen Herrn Hädicke in Teicha und Herrn
Hädicke in Harsdorf zur Einſicht be
reit liegen auf 6, reſpective 12 Jahre ver-
pachtet werden.

Gutenberg, den 3. Februar 1848.
Jm Auftrage

Kunze.

Jn einer kleinen Wirthſchaft wird ein
unverheiratheter Hofemeiſter, der im Säen,
Panſen rc. geübt und mit guten Atteſten
verſehen iſt, geſucht; Auskunft hierüber
ertheilt der Gaſtwirth Berendorf in
Trebnitz a/S.

Jm ſpeciellen Auftrage des Eigenthü-
mers habe ich ein in Merſeburg am
Markte belegenes, parterre mit Kreuzge-
wölbe verſehenes und überdies noch 3 Stock
hohes Wohnhaus aus freier Hand zu ver-
kaufen. Es iſt in demſelben ſeit länger
als 20 Jahren der Buchhandel, eine Ma-
terial- und Kurzewaaren Handlung, ein
Leihbibliothek-, Putz- und Uhrmacher-Ge-
ſchäft betrieben, und gewährt daſſelbe einen
jährlichen Miethsertrag von 250300
woraus folgen möchte, daß das Grundſtück
eine gute Lage hat.

Familien Verhältniſſe halber iſt dieſes
Wohnhaus, worin auch Stallung für 2
bis 4 Pferde, ſogleich aus freier Hand zu
verkaufen, und bitte ich darauf Reflecti-
rende, ſich
frankirten Briefen an mich zu wenden, um
die weitern Bedingungen und namentlich
bis zu welcher Zeit die jetzigen Mieths-
Contracte ablaufen, in Erfahrung zu brin-
gen.

Schönebeck, den 25. Januar 1848.
Carl Luther, Geſchäfts- Agent.

Jn der Schwetſchke' hen Sort.
Buchh. (Pfeffer) iſt vorräthig:

Die Vergoldekunſt
in ihrer Anwendung auf Holz, Gyps,
Stein, Leder, Papier, alle Arten ſeidener
Stoffe, als Tallet, Atlaß, Sammet ec.,
Metallguß- und Blechwaaren. Nebſt einer
gründlichen Anweiſung zur Fabrikation der
Holzbronze 2c., ſowie zur Darſtellung der
erprobſten Goldlackfirniſſe und zur Fabri-
kation des feinſten Goldpapieres. Von Dr.
Chr. Heinr. Schmidt. Mit 1 Tafel

Abbildungen. 8. Geh. Preis 15

Ein junger kräftiger Burſche wünſcht
gegen Bezahlung des üblichen Lehrgeldes
die Müllerprofeſſion in einer Waſſermühle
zu erlernen. Alles Nähere erfahren darauf
Reflektirende durch J. G. Fiedler in
Halle, kleine Steinſtraße Nr. 209.

entweder perſönlich oder in

an einem böſen Lungenübel gelitten und
von den renommirteſten Aerzten Sachſens
ohne Linderung und Erfolg behandelt wor-
den, vertraute ich mich dem Herrn Pro
feſſor Dr. Krahmer hierſelbſt an, und
iſt es deſſen freundlichen und ſorgfältigen
Bemühungen gelungen, mich von den
Schmerzen zu befreien und meiner voll
ſtändigen Geneſung raſch entgegen zu führen.
Es drängt mich daher, dem Herrn Pro
feſſor aus der tiefſten Tiefe meines Her-
zens Dank zu ſagen. Möge es dem Herrn
gefallen, Jhn noch lange der Menſchheit
zum Segen zu erhalten.

Halle, den 10. Februar 1848.
Robert Schmidt, Oec.-Jnſpector

aus der Provinz Schleſien.

Die in Nr. 414, keiner Berlin, bele
gene Schmiede, welche bisher Hr. Schmiede-
meiſter Krüger inne hatte, iſt entweder
ſogleich oder Oſtern 1848 zu verpachten.
Das darin befindliche Handwerkszeug kann
käuflich übernommen werden. Das Nähere
beim Hausbeſitzer daſelbſt.

Halle, im Februar 1848.

Eine beſonders gute Getreidefege iſt wie
der fertig und ſteht zum Verkauf bei dem
Schloſſermeiſter Anſin in Eisleben.

Lehrlings-Geſuch.
Ein junger Menſch, welcher Luſt hat,

die Oekonomie zu erlernen, kann unter an
nehmlichen Bedingungen ſofort ein Unter
kommen finden durch

W. Strien in Mansfeld.

Zu Oſtern wird ein unverheiratheter
Hofemeiſter geſucht, worüber der Mäkler
Münch in Schafſtedt nähere Auskunft
geben wird.
S S—TFriſche Auſtern im

„„Rüttli.“

e2* 7m
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Bekanntmachung.
Es ist von der Centraldirection der Landwirthschaftlichen Vereine der

Provinz Sachsen und der Anhaltinischen Lande eine Hauptversammlung die-
ser sämmtlichen Vereine beschlossen, welche hier in Halberstadt am 25.,
26. und 27. Mai d. J. stattfinden wird, und womit zugleich eine Thierschau
und Ausstellung landwirthschaftlicher Erzeugnisse und Geräthe an dem letzt-
bemerkten Tage und eine Preisvertheilung unter noch näher bekannt zu ma-
chenden Bedingungen verbunden werden soll.

Es werden daher die geehrten Mitglieder der gedachten Vereine und alle
Beförderer und Freunde landwirthschaftlicher Betriebsamkeit dazu hiedurch
freundlichst mit dem Ersuchen eingeladen, die erwähnte Thierschau und
Ausstellung landwirthschaftlicher Erzeugnisse und Geräthe durch angemessene
reichliche Beiträge unterstützen und gemeinnützlicher machen 2u wollen.

Halberstadt, den 20. Januar 1848.
i. A.

Der land wirthschaftliche Verein hieselbst.
I

G Samen- Anzeige. SZuckerrunkelrüben, echte weiße; Turnips und Runkelruuben zur Fuütte
Srung, in erprobten beſten Sorten. Wegen allgemeinen Mangels der letzten beiden
S Artikel bitte ich die Aufträge möglichſt bald eingehen zu laſſen. Gemüſe und Blu

SFmen-Samen aller Art, von beſter Qualität, in großen und kleinen Quanti
Stäten; verſchiedene Holzſamen; Akazien-Samen, à 100 t 30 à t 10

S bſtbäume, in Schocken abzugeben. SS Aepfel; Birnen; Suß- und Sauerkirſchen; veredelte Pflaumen; Apri
Skoſen; Wallnüſſe; größte neue Haſelnüſſe; als Hoch- und Zwergſtäamme, in
Sden beſten Sorten. Spalier-Pfirſichen, in ganz vorzuglichen Sorten Sta9
Schelbeeren, größte engl. Johannisbeeren c. c. t

4 Alleenbäume. 9z Eſchen, Pappeln, Maulbeeren, Kaſtanten, in ſtarken Exemplaren. Aus
Sländiſches, ſchön blühendes Gehölz, in größter Auswahl ſowie Heckenſträucher.
52 Ueber alle dieſe Artikel werden Verzeichniſſe auf frankirte Anfragen gratis

Sverabreicht bei C. H. H. Hinze, 9S Gerbſtädt, Grafſchaft Mansfeld. Kunſt und Handelsgartner. 99

S e e e e e e e e e eDer Detail- Verkauf unſerer Reißzeuge befindet ſich im Opti-
ſchen Magazin bei G. Vaccani am Markt.

Halle. Reißzeug- FabrikNietzſchmann Vaccani.
Neue Meſſinaer Apfelſinen

und Citronen, neue Feigen, Dat-
teln, neue Schaalmandeln und
Traubenroſinen, italieniſche Ma-
ronen erhielt G. Goldſchmidt.

Mehrere Häuſer in Haupt und Neben-
ſtraßen, zu verſchiedenen Gewerben paſ-
ſend, von 2500 bis 20,000 worunter
einige, welche 7, 8 bis 9 pCt. rentiren,
hat zu verkaufen in Auftrag J. G. Fied-
ler, kleine Steinſtraße.

Sehr guten Schellack à W 7 Sehr fette große Limburger und

empfiehlt r e r à kaſſes 8 ſehr fetten weizerkäſe,E. L. Helm, große Steinſtraße. Kräuter und Parmeſan a ſe n

Starken pfiehlt G. Goldſchmidt.rinirten Lachs, friſchen ruſſiſchenund Hamburger Caviar, ausge Einen Poſten neue holl. Heringe,
ſucht große Lüneburger Neun- ſehr fett, weich und weiß, wie ich ſolche
augen à Stück 2 und 21 pom- ſeit längerer Zeit nicht hatte, empfiehlt
merſche Neunaugen, à Stück 1 G. Goldſchmidt.
in Schocken billiger, Hamburger ger.
Lachsheringe, neue Brab. Sar-
dellen und marin. Heringe empfiehlt

G. Gold ſchmidt. bei

Sördellen-Heringe, delikat, aufs Pfund
ungefähr 100 Stück, das Pfund 2

Friedr. Wilh. Dalchow.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Da man das Gerücht verbreitet, daß
bei den Kohlenwerken des Ritterguts Döll
ni tz keine Kohlenſteine mehr vorhanden wä
ren, ſo wird dem hiermit widerſprochen.
Dieſe Kohlenſteine zeichnen ſich durch Güte
und Größe aus, indem jeder Stein über
92 Kubik-Zoll groß und zu dem zeitherigen
Preiſe verkauft werden.

Dölnitz, d. 7. Febr. 1848.
Der Kohlenaufſeher Herzer.

Verkauf eines Grundſtücks.
Jch bin beauftragt, ein in einer der

lebhafteſten, am meiſten bevölker-
ten Straßen hieſiger Stadt gelegenes, im
guten baulichen Zuſtande befindliches
geräumiges Wohnhaus mit Hofraum
und Stallung zu verkaufen. Es befin
den ſich in demſelben außer einer ſehr ge
räumigen Schloſſer Werkſtatt
mit Feuereſſe noch vier heizbare Stuben
mit Kammern. Das Grundſtück eignet ſich
nach ſeiner innern Anlage und nach ſei-
ner vorzüglichen Lage in der Stadt
ganz beſonders zur Einrichtung einer be
ſtimmt ſehr gut rentirenden Bäckerei,
oder zum Betriebe eines kaufmänni-
ſchen Geſchäfts, während auch jedes
andere Geſchäft darin vortheilhaft betrieben
werden kann. Kaufluſtigen werde ich auf
portofreie Anfragen ſofort Näheres mitthei-
len. L. Erbe in Calbe a Saale.

Verkauf von Stroh u. Rüben 2e.
Auf dem vormals Rotheſchen Anſpän-

nergute zu Trebnitz bei Cönnern ſind
noch verſchiedene Sorten Stroh und
Spreu, ſowie eine bedeutende Quan-
tität Futterrüben und Kartoffeln
zu verkaufen. L. Erbe.

Gute Kocherbſen ſind zu verkaufen im
Gaſthof zu Niemberg.

Aufgehobene Holzauction.
Selbige kann wegen großen Waſſers in

Lauterbach s Garten als den 12. Februar
d. J. nicht ſtattfinden.

Schkeuditz, den 9. Februar 1848.
Lauterbach.

Särge
von allen Sorten und Größen ſtehen vo
jetzt ab fortwährend zur Auswahl bei mir
vorräthig, worauf ich namentlich wegen der
Preiſe, die ich jeder Zeit ſo billig als mög
lich ſtellen werde, aufmerkſam zu machen
mir erlaube.

Der Tiſchlermeiſter Edner in Cönnern.

Einen Lehrling ſucht
der Tiſchlermeiſter Edner in Cönnern.
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Freitag, den II. Februar 1848.
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Deutſchland.
Berlin, d. 7. Febr. Die SpezialGeſandten der Ka-

binette von Berlin und Wien in der Schweizer Angelegen
heit ſind vorgeſtern hier angekommen. Jhre Miſſion kann
als beendet angeſehen werden; der Graf Colloredo iſt heute
bereits nach Wien zuruckgekehrt, während der General Ra-
dowitz noch eine Zeit lang hier bleiben wird. Die Commu-
nication der Großmächte mit der ſchweizeriſchen Eidgenoſ
ſenſchaft wird fortan wieder durch die gewöhnlichen Ge
ſandten geſchehen, wie denn auch bereits die letzte Note
durch die Herren von Bois le Comte, von Sydow und
Kayſerfeldt ubergeben worden iſt.

Berlin, d. 9. Februar. Die heutige Allg. Pr. Ztg.
enthält folgende Bekanntmachung und Verordnung:

Bekanntmachung.
Jn einem öffentlichen Blatte iſt kürzlich der Wunſch aus

geſprochen worden, daß eine Einrichtung getroffen werden möge,
vermittelſt welcher überall im Lande jeder Beitrag zur Unter-
ſtützung der Nothleidenden in Ober- Schleſien entgegengenommen
und nach dem Beſtimmungsorte befördert werden könnte, weil
alsdann auch Minderbemittelte ſich beeifern würden, für ihre
bedrängten Brüder Opfer zu bringen. Da die in den Kreiſen
Rybnick und Pleß zu einer furchtbaren Höhe geſtiegene Noth
Alle, welche zur Milderung derſelben mitwirken können, zu ge
meinſamen Anſtrengungen aufruft, und da es, um die im Ein
zelnen ſchwachen, nur durch die Zahl ſtarken Kräfte zu einer
großen Geſammtwirkung zu vereinigen, allerdings der erwähn
ten Einrichtung bedarf, ſo ſind, um dieſem Bedürfniſſe entge-
genzukommen, alle preußiſchen Poſt Anſtalten durch die nach
ſtehende Verordnung angewieſen worden, Beiträge zur Unter
ſtützung der Nothleidenden in den gedachten Kreiſen anzuneh-
men und ſolche portofrei dem betreffenden Unterſtützungs-Comité
in Breslau zuzuführen.

Die Redaktionen aller preußiſchen Zeitungen werden erge-
benſt erſucht, dieſe Bekanntmachung nebſt der Verordnung in
ihre Spalten aufzunehmen.

Berlin, den 5. Februar 1848.
General-Poſt-Amt.

Verordnung.
Jn den oberſchleſiſchen Kreiſen Rybnick und Pleß herrſcht

in Folge wiederholter völliger Mißernten grenzenloſe Noth. Zu
dem äußerſten Mangel hat ſich eine verheerende Seuche geſellt.
Jmmer dringender ergeht für die ſo ſchwer Bedrängten, für
die Verzweifelnden der Ruf um Hülfe, um Rettung!

Der im Vaterlande ſo allgemein verbreitete wohlthätige
Sinn läßt Hülfe in reichem Maße hoffen, wenn Allen, welche
helfen wollen auch den Minderbemittelten, eine nahe Gelegen
heit dargeboten wird jede, auch die kleinſte Gabe auf die
ſchnellſte und ſicherſte Weiſe an die Orte der Bedrängniß ge
langen zu laſſen.

Damit es nirgends an einer ſolchen Gelegenheit fehle,
werden ſämmtliche Poſt Anſtalten, die Hof und Ober-Poſt-
Aemter, die Poſt Aemter und Poſt Verwaltungen, Poſt Ex-
peditionen und Brief Sammlungen hierdurch angewieſen, Geld-
ſpenden von jedwedem, auch dem geringſten Betrage zur Un
terſtützung der Nothleidenden der Kreiſe Rybnick und Pleß an
zunehmen und ſolche dem Ober Poſt Amte in Breslau zur
Ablieferung an das Comité, welches ſich daſelbſt zu dem ge
dachten Zwecke gebildet hat, portofrei in kurzen Friſten zu über
ſenden. Ueber die einzelnen Geber und Gaben müſſen genaue

Liſten geführt werden, welche den Sendungen beizufügen und
mit den betreffenden Summen an das Comité abzuliefern
ſind, damit daſſelbe in den Stand geſetzt werde, den Eingang
jedes einzelnen Beitrages nachweiſen zu können.

Jn dem Zwecke dieſer Sammlungen werden die Poſt Be
amten eine dringende Aufforderung finden ſich der damit ver
bundenen Mühwaltung mit der größten Bereitwilligkeit zu un
terziehen und auch die kleinſte Gabe mit der Freundlichkeit in
Empfang zu nehmen, welche dem Geber die Ueberzeugung ge
währt, daß auch ſein Scherflein als ein dankenswerther Beitrag
zur Unterſtützung nothleidender Brüder anerkannt wird.

Berlin, den 5. Februar 1848.
General-Poſt-Amt.

Dänemark.
Kopenhagen d. 2. Febr. Am Dienstag iſt bereits

eine Adreſſe aus Aalborg an den König eingegangen, worin
unter Anderm der Wunſch nach Verantwortlichkeit der Mi-
niſter und Erlaſſung eines freien Wahlgeſetzes ausgeſprochen
wird. Hier liegt eine Adreſſe an den König wegen gleicher
ſtaatsburgerlicher Rechte, namentlich mit Beziehung auf
das Wahlgeſetz bei ſämmtlichen Buchhandlern zur Unter-
ſchrift aus.

Schw eiz.
Bern, d. 3. Febr. Die Neunerkommiſſion legt der

Tagſatzung folgenden Beſchluſſesentwurf vor, der in der
nächſten Sitzung verhandelt werden wird: Nach Einſicht ver
ſchiedener amtlicher Berichte der eidg. Repräſentanten und
namentlich derjenigen von Luzern, datirt d. 18. Dec. 1847,
und der Beilagen, woraus ſich mit hoher Wahrſcheinlich
keit ergibt, daß der Kriegsrath des ehemaligen Sonderbun-
des oder einzelne Mitglieder und Beamtete deſſelben zur
Unterſtützung des bewaffneten Widerſtandes gegen Bundes
beſchluſſe die Jntervention des Auslandes angerufen, hat
die Tagſatzung: in Betracht, daß eine ſolche Handlung ſo
wohl nach allgemeinen Rechtsbegriffen als nach den Straf-
geſetzen des Kantons Luzern, wo ſie veruübt wurde, ſich als
Landesverrath darſtellt, und daß die in dieſer Handlung
enthaltene Gefahr fur die höchſten Jntereſſen des Vater
landes, ſowie die tiefe Entruſtung, mit welcher die ſchwei-
zeriſche Nation darauf hinblickt, der Tagſatzung die Pflicht
auferlegen, gegen die Urheber und Mitſchuldigen eine ge
richtliche Unterſuchung zu veranlaſſen in Erwägung, daß
es dem Kanton Luzern, welcher als verantwortlicher Depo
ſitar der eidg. Kriegskaſſe durch deren Veruntreuung ſehr
großen Nachtheil erlitt, uüberlaſſen werden muß, die Urhe-
ber deſſelben zu belangen; in Beruckſichtigung, daß im ubrli-
gen die Beruhigung des Vaterlandes dringend erheiſcht,
alle anderen Perſonen Beamtete oder Privaten, welche
vermöge ihrer politiſchen Tendenz zu der Errichtung oder
Vertheidigung des Bundniſſes der ſieben Kantone nicht wei
ter zu verfolgen, beſchloſſen: 1) Der Stand Luzern wird
unter Mittheilung der erforderlichen Acten eingeladen, eine
gerichtliche Unterſuchung gegen diejenigen Perſonen einzulel
ten, welche des Landesverraths verdächtig ſind, und ſeiner
Zeit der Tagſatzung über das Reſultat Bericht zu erſtatten,
2) Den ſämmtlichen Kantonen des ehemaligen Sonderbun
des wird empfohlen, mit Ausnahme der in Erwägung 1



und 2 bezeichneten Perſonen, eine allgemeine Amneſtie zu
ertheilen.

Bern, d. 4. Febr. Geſtern war die Tagſatzung wie-
der verſammelt. Der Berichterſtatter Bürgermeiſter Fur-
rer, faßte die verſchiedenen Thatſachen zuſammen, aus de-
nen es unzweifelhaft hervorgehe, daß von Seite des Son-
derbunds wirklich die Jntervention des Auslands angerufen
ſei, die Geſandten des Sonderbunds aber ſelbſt hätten in
Mitte der Tagſatzung gegen den Verdacht proteſtirt, als
ſtänden ſie mit dem Ausland in Verbindung. Gegen dieſe
Landesverräther ſei daher eine gerichtliche Verfolgung ein
uleiten.

Jn der Freitagsſitzung der Tagſatzung wurde die Dis
kuſſion uber den ſogenannten Amneſtiebeſchluß zu Ende ge-
bracht. Es ergab ſich aber keine Mehrheit. Fuür den er-
ſten Artikel des Entwurfs der Unterſuchung wegen Landes-
verraths ſtimmten 10, fur den zweiten (Amneſtieempfeh-
lung) 9 Stände. Einige andere behielten ſich das Proto-
koll offen.

Jtalien.
Aus Sardinien. Das Florentiner Blatt „Patria“

enthält folgende, ſehr der Beſtätigung bedürfende Angabe:
Wenn wir recht unterrichtet ſind, hat Sir R. Abercrom-
by, engliſcher Geſandter am ſardiniſchen Hofe, dem ſardi-
niſchen Miniſter des Auswärtigen eine Note Lord Palmer-
ſton's an das Wiener Kabinet mitgetheilt, worin erklart
ſei, eine öſterreichiſche Einſchreitung in Toscana, dem Kir-
chenſtaat und dem Königreich beider Sticilien wurde von
England als Kriegserklärung angeſehen.

Frankreich.
Paris, d. 4. Febr. Heute war in der Deputirten

kammer der Paragraph uüber Polen an der Tagesordnung,
welcher Europa an die Rechte der feierlich garantirten pol-
niſchen Nationalität im Jntereſſe eines edelmuüthigen Vol-
kes erinnert“.

Der miniſterielle „Conſervateur“ erklärt, das Verſpre-
chen des Königs beider Sicilien, eine Konſtitutton betref
fend, ſei bis jetzt nur an das Königreich Neapel gerichtet.

Der König hat geſtern vor der Sitzung eine große An-
zahl Deputirte empfangen zugleich hatte der Marſchall Bu
geaud eine Audienz beim Herzoge von Nemours. Man bringt
dieſe ungewöhnlichen Audienzen mit den Geruchten uüber eine
Kabinets Modiſikation, die aufs Neue circuliren in Ver
bindung. Gewiß iſt es, daß Herr Guizot geſtern in der
Schweizer Frage eine Niederlage erlitten hat, ſchon das
Herabſinken ſeiner Majorität auf 80 Stimmen war bemer-
kenswerth, mehr aber noch die Haltung der Kammer. Man
ſah, daß kein Miniſterium es wagen duürfe, bei einer Frage
wie die vorliegende, in der Schweiz zu interveniren, m man
ſah, daß die Centren gedruckt, ihre falſche Stellung fuüh-
lend, den Paragraph mehr im Intereſſe der Dynaſtie, als
des Kabinets votirten.

Der engliſche Botſchafter, Lord Normanby, hat ſich
dieſen Morgen zu Hrn. Gutzot begeben und ihm im Auftrage
ſeines Kabinets eine Note vorgeleſen, die Lord Palmerſton
im vergangenen Monat an die öſterreichiſche Regierung ge
richtet hat. Jn dieſer Note erklärt die engliſche Regierung
dem Wiener Fabinette, daß ſie, feſt entſchloſſen die Un
abhängigkeit und Selbſtſtändigkeit der italieniſchen Staaten
zu ſchutzen, jeden Verſuch Oeſterreichs im Kirchenſtaate,

Toscana und den beiden Sicilien zu interveniren, als einen
casus belli annehmen und darnach handeln werde. Ad-
miral Parker ſoll zugleich den Auftrag erhalten haben, falls
Oeſterreich auf eigenen oder neapolitaniſchen Dampfſchiffen
öſterreichiſche Truppen nach Sicilien zur Dämpfung des
Aufſtandes ſchicken wollte, die Landung derſelben in Sici
lien durch alle ihm zu Gebote ſtehenden Mittel zu verhin
dern. Wahrſcheinlich erfolgte obige Mittheilung des eng-
liſchen Kabinets an das hieſige als Gegengewicht zu Hrn.
Gutzots jungſter Erklärung in der Kammer: England habe
Oeſterreich den status quo verburgt.)

Die franzöſiſche Regierung hat, wie verlautet, an den
König von Sardinien aus Anlaß der Ruüſtungen in deſſen
Staaten eine Note gerichtet. Es wird darin, wie es heißt,
der ſardiniſchen Regierung die Verſicherung ertheilt, daß
keine öſterreichiſche Jntervention in den reformiſtiſchen Staa-
ten Jtaliens ſtattfinden werde Oeſterreich verſtärke ſein
Heer im lombardiſch venetianiſchen Königreich nur zu ſeiner
eigenen Sicherheit und beabſichtige keinesweges eine Jnter-
vention in den Staaten, wo die Reform auf friedlichem
Wege vorſchreite.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 31. Jan. Die Regierung hat ihre Ab-

ſicht erklart, mit dem 1. März die Kornzoölle wieder eintre
ten zu laſſen, alſo nicht, wie von manchen Seiten gewuünſcht
wird, die vorläufig angeordnete Aufhebung bis zu ihrer
gänzlichen, 1849, zu verlängern. Die Kornhandler hoffen
ziemlich allgemein, das Getreide, welches ausländiſche Ha

fen vor dem 1. März verlaſſen habe durfe zollfrei einge
fuührt werden. Folgende Warnung des „Economiſts iſt da
her auch fur Deutſchland von Wichtigkeit: Wir theilen
nicht jene Meinung. Es iſt klar, daß alle Schiffe, welche
nach dem 1. März in britiſche Häfen einlaufen, den Zoll
bezahlen werden welcher durch das Geſetz von 1846 feſtge
ſtellt iſt, es ſei denn daß ſie durch Sturm und ſchlechtes
Wetter zurückgehalten wären und nach dem gewöhnlichen
Laufe der Dinge vor dem 1. März in England hatten an
kommen muüſſen.“ Die Befuürchtungen der Gutsbeſitzer, daß
die Abſchaffung der Korngeſetze ihr Verderben ſein, daß die
ſchlechteren Ländereien nicht mehr bebaut, daß Dorn und
Diſtel auf den Feldern wuchern werde u. ſ. w. haben ſich
als ganz ungegrundet ausgewieſen.

Vermiſchtes.
Leipzig, d. 6. Febr. Heute ſtarb F. C. Haſſe,

ordentlicher Profeſſor der hiſtoriſchen Huüülfswiſſenſchaften
an hieſiger Univerſität. Er hat vom 1. Januar 1831 die
Redaktion der Leipziger Zeitung, neben ſeinem Lehramte bis
zum Juli 1846 fortgefuührt.

Berichtigungen.
Jn dem Artikel „„Annehmen oder Ablehnen“ in Nr. 33 d. Cour.

ſind folgende Berichtigungen zu machen: S. 2 Sp. 2 3. 25 ſtatt
des lex regia“ I. „der lex regia“; S. 3 Sp. 1 3. 29 ſtreiche

man die Worte „und thatſachliche“; und 3. 55 ſtatt Eben I.
„Etwa“; Sp. 2 3. 9 ſtatt „„Wer“ l. „„Man 3. 12 ſtreiche die
Worte „und Kecht 3. 15 ſtreiche da“, und Z. 38 fehlt vor
„„Livland““: „und

Freie Gemeinde.
Sonntag Nachmittags 5 Uhr Verſammlung (Vortrag).

Der Vorſtand.



Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Schefftel und Prieuß. Gelde.)
Magdeburg den 9. Februar. (Nach Wispeln.)

Weizen 48 54 Gerſte 36 371Roggen Hafer 23 241 5
Getreidebericht. Berlin, den 8. Februar.

Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt.
Weizen 54——58
Roggen loco neuer 37—40

pr. April Mai 38 bz. u. Bf.
Hafer 48/52pfd. 25—-26

48pfd. pr. Fruhjahr 24 bz.
Gerſte 39—40
Ruböl loco 118 bz.

April Mai 11 Bf., G.
Sept. Oct. 118, G.

Spiritus loco 19 G.
Frühjahr 20 bz. u. G.

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 9. Februar Abends 6 Uhr am Unterpegel 9 Fuß 5 Zoll.
am 10. Februar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 11 Fuß Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 9. Februar: 5 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 9. bis 10. Februar.

Jm Kronprinzen Hr. Graf v. Obirsky m. Diener a. Petersburg.
Hr. Kammerherr v. Gablenz a. Presden. Hr. Partik. Lamprecht
a. Halberſtadt. Hr. Maſchinenbauer Wolff a. Buckau. Die
Hrrn. Kaufl. Stamme a. Braunſchweig, Ahrens a. Bremen,
Matthai a. Gotha, Moßberg a. Coblenz.

Stadt Zürich: Die Hrru. Kaufl. Verel a. Paris, Kalisky a.
Magdeburg, Kuhlmann a. Bremen, Sander a. Braunſchweig
Meyer a. Berlin Franke a. Düſſeldorf.

Goldnen Ring Die Hrrnu. Kaufl. Weinhoöfer a. Frankfurt, Bohm
a. Magdeburg. Die Hrrn. Cand. theol. Dom a. Richſtedt, Spa-
rich a. Naumburg. Hr. Gutsbeſ. Michael a. Günſtedt. Hr.
Oekon.-Jnſp. Günther a. Farsleben. A

Engliſcher Hof: Die Hrrn. Kaufl. Beſſert a. Leipzig, Seidlitz
a. Berlin, Feldheim a. Kaſſel, Brenner a. Erfurt.

Goldnen Löwen Die Hrrnu. Kaufl. Gerhardt a. Petersburg, Har
ter a. Hannover, Martin a. Stettin. Die Hrrn. Fabrik. Kie-
bert a. Benshauſen, Ewald a. Gööttingen. Hr. Gutsbeſ. Reinitz
a. Schwerin.

Stadt Hamburg: Die Hrrn. Kaufl. Stockmann a. Suhl, Jung-
mann a. Potsdam, Steinhaäuſer a. Magdeburg. Hr. Partik. v.
Cronfels a. Berlin. Hr. Stud. med. Stenger a. Bonn. Hr.
Rittergutsbeſ. v. Hennig a. Meklenburg.

Goldne Kugel: Hr. Dr. med. Wieprecht a. Hannover. Hr. Guts
beſ. Blume a. Aſchaffenburg. Hr. Fabrik. Schmidt a. Wien.
Hr. Partik. Pfennig a. Dresden. Die Hrru. Kaufl. Fiſcher a.
Berlin, Kellner a. Goörlitz. Mad. Apelt a. Dresden.

Zur Eiſenbahn: Die Hrrnu. Kauß. Böſch a. St. Gallen Greiff
a. Berlin, Kinzel a. Glogau. Die Hrrn. Oekon. Hillner a.
Magdeburg Lippe u. Carl g. Leipzig.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 9. Februar.

nete

Z3f.Brief. Geld. Zf. Brief. Geld.
St. SchuldSch. 3 92 915 Pomm. Pfndbr. 31
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3 33,Scheine. 92 92 SSchlefiſche do. 31 961,
Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 3 88 88 rant. do. 31 9t8Berliner Stadt Pr. Bk.A.-Sch. 1082/, 1078/,Obligat. 3 91Wſtpr. Pfandbr. 3/, 90 892, Frorched'or. 137 13
Großh. Poſ. do. 4 1190, Pind. Goldm. à

do. do. 3 91 908 5 Thlr. 12 11/,Oſtpr. Pfandbr. 3 96 952 Disconto 31 42/,

11

Eiſſenbahn-Actien.
VWVWuumeaÖÖ.ÖdwwwwwwwwWa enVolleing. Z3f. 3f.Amſt. Rott.. 4 do. Pr. Obl. 4Arnh. Utr. 4 OSchl. Lt. B. 3 98 excl. Div. G.
Brl. Anhalt.! 4 114 G. Potsd. Mgd. 4 90 B.
do. do. P. Obl. 4 do. Pr. B. 4 92 bz.Berl.- Hamb. 4 (991 B. 99 G. do. Pr. A. B. 5 101*7, bz. u. G
do. P. Obl. 4 100, bz. Rhein. Stm. 4 84/, bz. u. G

Brl. Stettin. 4 1108/, B. 110 G. do. P. Obl. 4 S
Bonn Köln. 5 do. St. Pr. 4 SBresl. Freib.. à do. v. St. gar. 3
do. do. P. Obl. 4 Sächſ. Bair. 4 90 BChemn. Riſa à Sag.-Glog. (48 bzKöln Mind. 3/2 93 a bz. u. B. do. P. Obl.
do. Pr. Obl. 42/298 bz. u. B. do. do. 5 97 zu machen.

Cöth. Bernb. 4 t.“Vohw. 4 65 B.Cr. Ob. Schl. 4 631/, G. do. P. Obl. 5 99 B.
Dresd. Görl. 4 Thüringer. 4 79 bz. u. B.Düſſ. Elberf 4 B. C. -0. 4do. do. P. Obl. 4 do. P. Obl. 5 102 B.Gloggnitz. 4 Zarsk. Selo 67 B.Hmb. Bergd. 4 77Kiel-Alton. 4 108, G. excl. Div. Quittungs 8
Leipz. Dresd. 4 Bogen.Löb. Zittau. 4 2Magd. Hlbſt. 4 118 B. 117 G. D
Magd. Leipz. 4 Maſtr. 30 72 V. 727,do. P. Obl. 4 irk. 70 76 B.Mecklenburg 4 45 1072 G.N. Schl. Mk. 3 86 bz. u. B 70do. P. Obl. 4 94 B. 9327, G. iſſe. vo
do. P. Obl. 5 102/, bz. B. ir. B. 20 S
d. i. Serie 5 101 bz. u. G. Witt. 60 68 a 67 bz. u. B.
Nrdb. K. Fd. 4 F. W. 75 565 a bz.OSchl. I„t. A. 3/, 103 G. Starg. Poſ. 80 8187, B.

Leipzig, den 9. Februar.

ba Ange Staatspapiere. AngeStaatspapiere. yoten. Geſucht Actien S holen Geſucht.

Königlich Sächfiſche à 32 in Pr. Ct.Staats Papiere à pr. 100 9239 im 14 F. Hamb. Feuerk.-Anl.von 1000 u. 500 90 à 3 (300 Mk.
kleinere Bco. 150do. do. v. 500 101/, K. K. Oeſtr. Metall.

Königl. Sächſ. Land pr. 150 fl. Conv.
rentenbr. à 3 à 5 lauf. Zinſen

im 14 F. invon 1000 u. 500 91 J àaä3 e 14 F.
kleinere

Act. d. eh. S.-Bair. Pr. Frdrd'or. à 5
E. Co. bis Mich. auf 10001855 à 4 ſpäter And. ausl. Louisd'or
à 3 v. 100-4 90 à 5 nach gerinKönigl. Pr. Steuer germ Ausmünzfu
Kredit Kaſſenſch. e auf 1001 12à 39/ im 20 fl. F. Conv. Spec. u. Gld.
von 1000 u. 500 866, auf 100
kleinere idem 10 u. 20 Kr.Leipz. Stadt Obli- auf 1001 3/,gationen à 39/, im

144 K. Act. d. W. B. pr. St.von 1000 u. 500 (91 à 103 Skleinere eipz. Bank ActienSächſ. erbl. Pfand à 250 pr. 1001 169briefe à 3 Leipz. Oresd. Eiſnb.
von 500 2 91 Actien à 100von 100 u. 25 9, 2 pr. 100 115S. lauſitzer Pfand Sächfiſch Schleſ. do,
briefe à 39 S 85 pr. 100 931 SS. lauſitzer Pfand Chemnitz Rieſaer
briefe à 33 (0975 do. à 100- pr. 100) 451

Lpz.Orsd. Eiſenb. Löbau Zittauer do.
P.Obl. à 31 102 pr. 100 43Chemn.R. Eiſenb. Magd.Lpz. do. incl.
Anl. à 10 4 93 Div. Scheine do.K. Pr. St. Schuldſch. pr. 1001 222



Bekanntmachungen.
Eine Quantität Droguerie-, Material

und Farbe-Waaren will ich, um mein La-
ger zu vermindern, billig verkaufen.

Halle, den S. Februar 1848.
J. G. Taubert,

gr. Steinſtraße Nr. 130.

Bei E. H. Schröder in Berlin
iſt eben erſchienen und zu haben in der
Schwetſchke'ſchen Sortim.-Buchh.
(Pfeffer):
Steinhäuser, W. Verzierungen für

z

12

e.

Jm Commiſſionsverlage von Graß, Barth Comp. in Breslau iſt erſchle
ſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Welche Berechtigung die evangeliſche Kirchengemeinſchaft der
weltlichen Macht niemals zugeſtehen kann Eine Betrachtung
über Matth. 22, 21., mit Rückſicht auf das Reformationsfeſt. Beſonderer Ab
druck aus Nr. 12 der Monatsſchrift: »Evangeliſche Zeitblätterg. (1847.) Heraus-
gegeben von C. W. A. Krauſe, Archidigconus u. Senior zu St. Bern
hardin. Durch Ober-Cenſurgerichtliches Urtel zum Druck verſtattet. gr. S.
geh. 21

Brabanter Sardellen, Bei Unterzeichnetem erscheint in Lie-
ausgezeichnet ſchön, verkauft in ferungen:
Ankern und Pfunden ſehr billig

Voltze.
Architectur, Zimmerdecoration und
Eleganz Hte Lieferung (enthaltend Neunaugen à Stück 1 bei
Tafel 49--54). Preis 1 A. Boltze.

Verpachtung. Holl. Madjes-Heringe,
Eine ſtädtiſche Oekonomie von circa 70

Morgen Feld und Wieſen, nebſt vollſtän
digem Jnventarium und guten Wirth-
ſchaftsGebäuden, worin zugleich ein Ver
kaufsladen ſich befindet, welcher auch mit
verpachtet wird, und in beſter Lage am
Markte liegt, ſteht ſofort auf 6 oder 12
Jahr zu verpachten durch den damit beauf-
tragten Commiſſionair J. C. Burckhardt
in Oſterfeld.

Verpachtung.
Eine ſtädtiſche Bäckerei nebſt vollſtän

digem Jnventarium und allen nöthigen
Utenſilien, auch ſchönem und bequemen
Wohnungsgelaß, an beſter Lage, ſteht ſo
fort zu verpachten durch den damit beauf-
tragten Commiſſionair J. C. Burckhardt
in Oſterfeld.

Acker- Verkauf.
Mittwoch den 16. d. M. Nachmittags

1 Uhr ſollen in der Schenke zu Kirch-
edlau circa 9 Flurmorgen Acker und 1
Morgen Wieſe in Cönnern'ſcher Feldmarke,
von dem früher Dammeſ'ſchen, jetzt Gün-
ther'ſchen Gute in Mitteledlau, öffent-
lich und meiſtbietend verkauft werden.

Nutzholz-Auetion.
Montag den 14. d. M. Vormittags

10 Uhr ſollen unweit der Winkens'ſchen
Wagenfabrik, Bahnhof, circa

208 Stück neue trockne
Bahnſchwellen

(ſehr geeignet für Holzarbeiter) meiſtbietend
gegen baare Zahlung verkauft werden.

J. H. Brandt,
Auctions-Commiſſarius u. Taxator.

Einen Lehrling ſucht der Schmiedemei-
ſter Steinkopf in Zörbig.

die ſo beliebten, ſind friſch ange-
kommen bei Boltze.

Ein großer Schleifſtein und ein zwei-
ſpänniger Leiterwagen mit eiſernen Achſen
ſtehen billig zu verkaufen bei

G. Gutenberg in Zörbig.

Zwei fette Schweine, wovon eins gegen
2 wiegt, ſind zu verkaufen bei

Gebr. Schmidt.

Sonntag den 13. Februar ladet zum
Pfannkuchenſchmaus und Ball ergebenſt ein

Landsberg. Andrée.
Nietleben.

Sannabend den 12. Februar großes
Militair Concert und Ball von
dem Muſik-Chor des Halliſchen Hoch
löblichen Füſilier-Bataillons bei dem Gaſt
wirth Herrn Naumann, wozu ergebenſt
einladet Naumann, Gaſtwirth.

Ein Candidat der Theologie,
ſeit mehreren Jahren Hauslehrer, ſucht zu
Oſtern eine andere Stelle. Offerten bittet
man unter der Adreſſe C. W. Halle, Al-
ter Markt Nr. 548 einzuſenden.

Eine Wohnung mit großem Torfplatz iſt
zu vermiethen Bäckergaſſe Nr. 1941/42.
Der Kiſtenmacher Schrader daſelbſt im
Hofe links giebt nähere Auskunft darüber.

Stadttheater.
Freitag den 11. Febr.: Ein Stündchen

in der Schule. Vorher: Der Cor-
poral.

Sonntag den 13. Febr.: Zum 12ten und
letzten Male: Dorf und Stadt.

Gebauerſche Buchdruckeret.

M. Tullif Ciüceronis Opera
Omnia uno volumine comprehensa
curis secundis emendatiora et adno-
tationibus indicibusque auctiora edi-
dit Car. Fr. Aug. Nobbe, Prof.
Lips. Gymn. Nicol. Rector etc.

Subseriptionspreis cplt. 5 Thlr.
Nach Vollendung des Werkes
wird ein erhöhter Preis ein-
treten.

Probebogen dieser neuen Ausgabe sind
in allen Buchhandlungen zur Einsicht nie-
dergelegt, und ausführliche Ankündigun-
gen daselbt unentgeltlich zu erhalten.

Leipzig, im Januar 1848.
Karl Tauchknöt z.

HausVerkauf.
Wegen bevorſtehender Veränderung bin

ich geſonnen, mein Wohnhaus, in welchem
ſich 3 Stuben Küche, Keller u. ſ. w. be
finden, nebſt dazu gehöriger Scheune, Stäl
len, Garten und 8 Weiden- und Pflau
menKabeln aus freier Hand den 20. Fe
bruar c. Mittags 1 Uhr in meiner Be
hauſung an den Meiſtbietenden öffentlich zu
verkaufen.

Mittel-Edlau, den 9. Febr. 1848.
Auguſt Härtling.

FamilienNachrichten.
Todes Anzeige.

Am 6. d. M. endete ein ſanfter Tod
das theure Leben unſerer innigſt geliebten
Mutter, der verw. Amtmann Sander in
Braunſchweig, in ihrem 73. Lebens-
jahre. Verwandten, Freunden und Be
kannten dies für uns ſo betrübende Ereig
niß, ſtatt beſonderer Meldung.

Lauchſtädt, Beeſen, Neuküirchen,
am 8. Februar 1848.,

Thereſe Brandes geb. Sander.
Wilhelm Sander.
Ferdinand Sander.
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